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187/A XXVII. GP - Textgegenüberstellung zum Initiativantrag 
der Abgeordneten Mag. Gerald Loacker, 

Kolleginnen und Kollegen 
 

 
Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 10.01.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 10.01.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche So-
zialversicherungsgesetz und das Bauern-
Sozialversicherungsgesetz geändert werden 

 

 Der Nationalrat hat beschlossen:  

 Artikel 1  

 Änderung des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz – 
ASVG, BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 105/2019, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. In § 108h Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:  

 „Handelt es sich um eine erstmalige Anpassung, so ist 
diese erst mit Wirksamkeit ab 1. Jänner des dem Stichtag 
(§ 223 Abs. 2) zweitfolgenden Kalenderjahres 
vorzunehmen; abweichend davon ist für die erstmalige 
Anpassung von Hinterbliebenenpensionen, die aus einer 
bereits zuerkannten Leistung abgeleitet sind, der Stichtag 
dieser Leistung maßgebend.“ 

 

§ 108h. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres sind 

 a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung, für 
die der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor dem 
1. Jänner dieses Jahres liegt, 

 § 108h. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines 
jeden Jahres sind 

 a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung, für 
die der Stichtag (§ 223 Abs. 2) vor dem 
1. Jänner dieses Jahres liegt, 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 10.01.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 10.01.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der 
Pension bemessen wurden, auf die der 
Verstorbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Lit. b ist 
nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für die Pension des 
Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner dieses Jahres liegt. 

 

 b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der 
Pension bemessen wurden, auf die der 
Verstorbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassungsfaktor zu vervielfachen. Lit. b ist 
nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für die Pension des 
Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner dieses Jahres liegt. 
Handelt es sich um eine erstmalige Anpassung, so ist 
diese erst mit Wirksamkeit ab 1. Jänner des dem 
Stichtag (§ 223 Abs. 2) zweitfolgenden 
Kalenderjahres vorzunehmen; abweichend davon ist 
für die erstmalige Anpassung von 
Hinterbliebenenpensionen, die aus einer bereits 
zuerkannten Leistung abgeleitet sind, der Stichtag 
dieser Leistung maßgebend. 

 

 

 2. § 236 Abs. 4b entfällt.  

(4b) Hat die versicherte Person mindestens 540 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit erworben, so ist eine Verminderung der 
Leistung nach diesem Bundesgesetz sowie nach dem 
APG unzulässig; § 261 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes 
sowie die §§ 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 APG sind nicht 
anzuwenden. Als Beitragsmonate auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit gelten auch bis zu 60 
Versicherungsmonate für Zeiten der Kindererziehung 
(§§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g, 227a oder 228a dieses 
Bundesgesetzes oder §§ 3 Abs. 3 Z 4, 116a oder 116b 
GSVG oder §§ 4a Abs. 1 Z 4, 107a oder 107b BSVG), 
wenn sie sich nicht mit Zeiten einer Pflichtversicherung 
auf Grund einer Erwerbstätigkeit decken. 

 

 (4b) Hat die versicherte Person mindestens 540 
Beitragsmonate der Pflichtversicherung auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit erworben, so ist eine Verminderung der 
Leistung nach diesem Bundesgesetz sowie nach dem 
APG unzulässig; § 261 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes 
sowie die §§ 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 APG sind nicht 
anzuwenden. Als Beitragsmonate auf Grund einer 
Erwerbstätigkeit gelten auch bis zu 60 
Versicherungsmonate für Zeiten der Kindererziehung 
(§§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g, 227a oder 228a dieses 
Bundesgesetzes oder §§ 3 Abs. 3 Z 4, 116a oder 116b 
GSVG oder §§ 4a Abs. 1 Z 4, 107a oder 107b BSVG), 
wenn sie sich nicht mit Zeiten einer Pflichtversicherung 
auf Grund einer Erwerbstätigkeit decken. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 10.01.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 10.01.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 3. § 261 Abs. 4a entfällt.  

(4a) Auf die Berechnung des Sonderruhegeldes 
gemäß Artikel 10 Nachtschwerarbeitsgesetz in der 
jeweils geltenden Fassung, ist eine Verminderung der 
Leistung nicht anzuwenden. Dies gilt auch für die 
Berechnung des Sonderruhegeldes nach § 6 APG. 

 

 (4a) Auf die Berechnung des Sonderruhegeldes 
gemäß Artikel 10 Nachtschwerarbeitsgesetz in der 
jeweils geltenden Fassung, ist eine Verminderung der 
Leistung nicht anzuwenden. Dies gilt auch für die 
Berechnung des Sonderruhegeldes nach § 6 APG. 

 

 Artikel 2  

 Änderung des Gewerblichen 
Sozialversicherungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz – 
GSVG, BGBl. Nr. 560/1978, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 103/2019, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. In § 50 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:  

 „Handelt es sich um eine erstmalige Anpassung, so ist 
diese erst mit Wirksamkeit ab 1. Jänner des dem Stichtag 
(§ 113 Abs. 2) zweitfolgenden Kalenderjahres 
vorzunehmen; abweichend davon ist für die erstmalige 
Anpassung von Hinterbliebenenpensionen, die aus einer 
bereits zuerkannten Leistung abgeleitet sind, der Stichtag 
dieser Leistung maßgebend.“ 

 

§ 50. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres sind 

 a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung, für 
die der Stichtag (§ 113 Abs. 2) vor dem 
1. Jänner dieses Jahres liegt, 

 b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der 
Stichtag (§ 113 Abs. 2) am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der 
Pension bemessen wurden, auf die der 

 § 50. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres sind 

 a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung, für 
die der Stichtag (§ 113 Abs. 2) vor dem 
1. Jänner dieses Jahres liegt, 

 b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der 
Stichtag (§ 113 Abs. 2) am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der 
Pension bemessen wurden, auf die der 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 10.01.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 10.01.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
Verstorbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassungsfaktor (§ 47) zu vervielfachen. Lit. b 
ist nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für die Pension 
des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner dieses Jahres 
liegt. 

 

Verstorbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassungsfaktor (§ 47) zu vervielfachen. Lit. b 
ist nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für die Pension 
des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner dieses Jahres 
liegt. Handelt es sich um eine erstmalige Anpassung, 
so ist diese erst mit Wirksamkeit ab 1. Jänner des 
dem Stichtag (§ 113 Abs. 2) zweitfolgenden 
Kalenderjahres vorzunehmen; abweichend davon ist 
für die erstmalige Anpassung von 
Hinterbliebenenpensionen, die aus einer bereits 
zuerkannten Leistung abgeleitet sind, der Stichtag 
dieser Leistung maßgebend. 

 

Hinweis der ParlDion: § 120 Abs. 7 GSVG wurde mit 
BGBl. I Nr. 103/2019 ein zweites Mal vergeben. 

2. § 120 Abs. 7 idF BGBl. I Nr. 103/2019 entfällt.  

(7) Hat die versicherte Person mindestens 
540 Beitragsmonate auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
erworben, so ist eine Verminderung der Leistung nach 
diesem Bundesgesetz sowie nach dem APG unzulässig; 
§ 139 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes sowie die §§ 5 
Abs. 2 und 6 Abs. 1 APG sind nicht anzuwenden. Als 
Beitragsmonate auf Grund einer Erwerbstätigkeit gelten 
auch bis zu 60 Versicherungsmonate für Zeiten der 
Kindererziehung (§§ 3 Abs. 3 Z 4, 116a oder 116b dieses 
Bundesgesetzes oder §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g, 227a oder 
228a ASVG oder §§ 4a Abs. 1 Z 4, 107a oder 107b 
BSVG), wenn sie sich nicht mit Zeiten einer 
Pflichtversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
decken. 

 

 (7) Hat die versicherte Person mindestens 
540 Beitragsmonate auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
erworben, so ist eine Verminderung der Leistung nach 
diesem Bundesgesetz sowie nach dem APG unzulässig; 
§ 139 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes sowie die §§ 5 
Abs. 2 und 6 Abs. 1 APG sind nicht anzuwenden. Als 
Beitragsmonate auf Grund einer Erwerbstätigkeit gelten 
auch bis zu 60 Versicherungsmonate für Zeiten der 
Kindererziehung (§§ 3 Abs. 3 Z 4, 116a oder 116b dieses 
Bundesgesetzes oder §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g, 227a oder 
228a ASVG oder §§ 4a Abs. 1 Z 4, 107a oder 107b 
BSVG), wenn sie sich nicht mit Zeiten einer 
Pflichtversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
decken. 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 10.01.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 10.01.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 

 Artikel 3  

 Änderung des Bauern-
Sozialversicherungsgesetzes 

 

Link zur tagesaktuellen RIS-Fassung 

(dort kann auch nach Fassungen mit anderen Stichtagen 
gesucht werden) 

Hinweis der ParlDion: Die letzte Änderung des BSVG 
erfolgte durch BGBl. I Nr. 104/2019 (kundgemacht am 
29.10.2019). 

Das Bauern-Sozialversicherungsgesetz – BSVG, 
BGBl. Nr. 559/1978, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 103/2019, wird wie folgt 
geändert: 

 

 1. In § 46 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt:  

 „Handelt es sich um eine erstmalige Anpassung, so ist 
diese erst mit Wirksamkeit ab 1. Jänner des dem Stichtag 
(§ 104 Abs. 2) zweitfolgenden Kalenderjahres 
vorzunehmen; abweichend davon ist für die erstmalige 
Anpassung von Hinterbliebenenpensionen, die aus einer 
bereits zuerkannten Leistung abgeleitet sind, der Stichtag 
dieser Leistung maßgebend.“ 

 

§ 46. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres sind 

 a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung, für 
die der Stichtag (§ 104 Abs. 2) vor dem 
1. Jänner dieses Jahres liegt, 

 b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der 
Stichtag (§ 104 Abs. 2) am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der 
Pension bemessen wurden, auf die der 
Verstorbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassungsfaktor (§ 45) zu vervielfachen. Lit. b 
ist nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für die Pension 
des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner dieses Jahres 
liegt. 

 

 § 46. (1) Mit Wirksamkeit ab 1. Jänner eines jeden 
Jahres sind 

 a) alle Pensionen aus der Pensionsversicherung, für 
die der Stichtag (§ 104 Abs. 2) vor dem 
1. Jänner dieses Jahres liegt, 

 b) alle Hinterbliebenenpensionen, für die der 
Stichtag (§ 104 Abs. 2) am 1. Jänner dieses 
Jahres liegt, wenn diese Pensionen von der 
Pension bemessen wurden, auf die der 
Verstorbene am Todestag Anspruch hatte, 

mit dem Anpassungsfaktor (§ 45) zu vervielfachen. Lit. b 
ist nicht anzuwenden, wenn der Stichtag für die Pension 
des Verstorbenen gleichfalls am 1. Jänner dieses Jahres 
liegt. Handelt es sich um eine erstmalige Anpassung, 
so ist diese erst mit Wirksamkeit ab 1. Jänner des 
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Geltende Fassung lt. BKA/RIS 

(Bundesrecht konsolidiert) 
mit Stichtag 10.01.2020 

 
 

Änderungen laut Antrag vom 10.01.2020 

Eingearbeiteter Antrag 
(konsolidierte Fassung in Form eines 

Textvergleichs in Farbe: 
Streichungen durchgestrichen und blau sowie 

Einfügungen in Fett und rot) 
dem Stichtag (§ 104 Abs. 2) zweitfolgenden 
Kalenderjahres vorzunehmen; abweichend davon ist 
für die erstmalige Anpassung von 
Hinterbliebenenpensionen, die aus einer bereits 
zuerkannten Leistung abgeleitet sind, der Stichtag 
dieser Leistung maßgebend. 

 

 2. § 111 Abs. 8 entfällt.  

(8) Hat die versicherte Person mindestens 
540 Beitragsmonate auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
erworben, so ist eine Verminderung der Leistung nach 
diesem Bundesgesetz sowie nach dem APG unzulässig; 
§ 130 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes sowie die §§ 5 
Abs. 2 und 6 Abs. 1 APG sind nicht anzuwenden. Als 
Beitragsmonate auf Grund einer Erwerbstätigkeit gelten 
auch bis zu 60 Versicherungsmonate für Zeiten der 
Kindererziehung (§§ 4a Abs. 1 Z 4, 107a oder 107b 
dieses Bundesgesetzes oder §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g, 227a 
oder 228a ASVG oder §§ 3 Abs. 3 Z 4, 116a oder 116b 
GSVG), wenn sie sich nicht mit Zeiten einer 
Pflichtversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
decken. 

 (8) Hat die versicherte Person mindestens 
540 Beitragsmonate auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
erworben, so ist eine Verminderung der Leistung nach 
diesem Bundesgesetz sowie nach dem APG unzulässig; 
§ 130 Abs. 4 dieses Bundesgesetzes sowie die §§ 5 
Abs. 2 und 6 Abs. 1 APG sind nicht anzuwenden. Als 
Beitragsmonate auf Grund einer Erwerbstätigkeit gelten 
auch bis zu 60 Versicherungsmonate für Zeiten der 
Kindererziehung (§§ 4a Abs. 1 Z 4, 107a oder 107b 
dieses Bundesgesetzes oder §§ 8 Abs. 1 Z 2 lit. g, 227a 
oder 228a ASVG oder §§ 3 Abs. 3 Z 4, 116a oder 116b 
GSVG), wenn sie sich nicht mit Zeiten einer 
Pflichtversicherung auf Grund einer Erwerbstätigkeit 
decken. 
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